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Das Fassaden- und 
Hofprogramm 
▪ Sie sind Eigentümer/in oder Erbbau- 

berechtigte/r einer Immobilie im Stadtum-
baugebiet?

▪ Die Fassade Ihres Hauses ist „in die Jahre“ 
gekommen und sanierungsbedürftig?

▪ Die Werbeanlagen an der Immobilie pas-
sen nicht mehr zu den im Erdgeschoss vor-
handenen Geschäften?

▪ Die Hof- und Freifl ächen bieten keine an-
sprechende Gestaltung oder enthalten 
Funktionen, die nicht mehr genutzt wer-
den?

Sie haben eine oder 
mehrere Fragen mit JA 
beantwortet? 
Dann bietet Ihnen das Fassaden- und Hof-
programm der Stadt Wesel fachliche und 
fi nanzielle Unterstützung!

Zahlreiche Fassaden im Stadtkern wurden 
mit fi nanzieller Unterstützung des Bundes, 
des Landes NRW und der Stadt Wesel aus 
dem Förderprogramm bereits aufgewertet.

NEU aufgenommen wurden in das Pro-
gramm die Möglichkeiten zur Umgestaltung 
von Hof- und Freifl ächen.

Information für Eigentümer/innen,  
Erbbauberechtigte, Architekten/innen 
und Interessierte

Förderprogramm  

 Modernisierungs-
 beratung 

Fassadensanierung

 Hofgestaltung 



Das Gesicht der Weseler Innenstadt hat sich 
seit 2012 durch viele Maßnahmen zur Stadt-
erneuerung positiv verändert. 

Hierzu hat auch das Fassadenprogramm 
in Verbindung mit einer Modernisierungs-
beratung für Eigentümer in dem abgegrenz-
ten Stadtumbaugebiet beigetragen.

Neugestaltung von 
Fassaden und Innenhöfen
Gute Architektur und ein angenehmes 
Wohnumfeld beeinfl ussen den Lagewert un-
serer Innenstadt. 

Eine ansprechende Hausfassade und ge-
schmackvoll gestaltete Innenhöfe erhöhen 
die Vermietbarkeit und steigern den Wert 
Ihrer Immobilie. Zudem wird das Stadtbild 
attraktiver.

Abgrenzung Stadtumbaugebiet gem. § 171 b BauGB

Fördervoraussetzungen
Bevor ein Förderantrag bei der Stadt  Wesel 
eingereicht werden kann, ist mindestens 
ein Beratungstermin mit dem von der Stadt 
Wesel beauftragten Planungsbüro notwen-
dig. Die Modernisierungsberatung ist für 
Sie kostenlos! 

Weitere Voraussetzungen erfahren Sie im 
Beratungsprozess. 

Wie hoch ist die 
Förderung?
Die Förderung erfolgt in Form eines Zu-
schusses. Sie beträgt 50 % von maximal 
60 Euro/brutto je Quadratmeter umgestal-
teter Fläche.

Was wird gefördert?
Im Fassadenprogramm:

▪ Reinigen, Verputzen und Streichen von 
 Fassaden

▪ Erforderliche Vorarbeiten

▪ Rückbau von Fassadenverkleidungen und 
Werbeanlagen

Im Hofprogramm:

▪ Entsiegelung von Flächen

▪ Begrünung von Hof- und Freifl ächen

▪ Anlage von Spiel-, Wege- und Aufenthalts-
fl ächen

▪ Installation zur Beleuchtung von Hofräumen 
und Mauern

Das Förderverfahren


